
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

102-1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 
 

2. Aktualisierung 2009 (12. Februar 2009) 
 
 
Das Staatsangehörigkeitsgesetz wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes v. 5. Februar 2009, BGBl. I S. 158, mit Wirkung vom 12. Februar 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 17 

Die Staatsangehörigkeit geht verloren 
1.-4. … 
5. durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen 

vergleichbaren bewaffneten Verband eines 
ausländischen Staates (§ 28) oder 

6. durch Erklärung (§ 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 17 

(1) Die Staatsangehörigkeit geht verloren 
1.-4. … 
5. durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen 

vergleichbaren bewaffneten Verband eines 
ausländischen Staates (§ 28), 

6. durch Erklärung (§ 29) oder 
7. durch Rücknahme eines rechtswidrigen 

Verwaltungsaktes (§ 35). 
(2) Der Verlust nach Absatz 1 Nr. 7 berührt 

nicht die kraft Gesetzes erworbene deutsche 
Staatsangehörigkeit Dritter, sofern diese das 
fünfte Lebensjahr vollendet haben. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend bei Entschei-
dungen nach anderen Gesetzen, die den rück-
wirkenden Verlust der deutschen Staatsange-
hörigkeit Dritter zur Folge hätten, insbesondere 
bei der Rücknahme der Niederlassungserlaub-
nis nach § 51 Abs. 1 Nr. 3 des Aufenthaltsge-
setzes, bei der Rücknahme einer Bescheini-
gung nach § 15 des Bundesvertriebenengeset-
zes und bei der Feststellung des Nichtbeste-
hens der Vaterschaft nach § 1599 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. Satz 1 findet keine An-
wendung bei Anfechtung der Vaterschaft nach 
§ 1600 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. 
 
§ 35 

(1) Eine rechtswidrige Einbürgerung oder 
eine rechtswidrige Genehmigung zur Beibehal-
tung der deutschen Staatsangehörigkeit kann 
nur zurückgenommen werden, wenn der Ver-
waltungsakt durch arglistige Täuschung, Dro-
hung oder Bestechung oder durch vorsätzlich 
unrichtige oder unvollständige Angaben, die 
wesentlich für seinen Erlass gewesen sind, 
erwirkt worden ist. 

(2) Dieser Rücknahme steht in der Regel 
nicht entgegen, dass der Betroffene dadurch 
staatenlos wird. 

(3) Die Rücknahme darf nur bis zum Ablauf 
von fünf Jahren nach der Bekanntgabe der 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 

Einbürgerung oder Beibehaltungsgenehmi-
gung erfolgen. 

(4) Die Rücknahme erfolgt mit Wirkung für 
die Vergangenheit. 

(5) Hat die Rücknahme Auswirkungen auf 
die Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten 
nach diesem Gesetz gegenüber Dritten, so ist 
für jede betroffene Person eine selbständige 
Ermessensentscheidung zu treffen. Dabei ist 
insbesondere eine Beteiligung des Dritten an 
der arglistigen Täuschung, Drohung oder Be-
stechung oder an den vorsätzlich unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben gegen seine 
schutzwürdigen Belange, insbesondere auch 
unter Beachtung des Kindeswohls, abzuwägen. 
 
§ 42 

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige 
oder unvollständige Angaben zu wesentlichen 
Voraussetzungen der Einbürgerung macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen 
eine Einbürgerung zu erschleichen. 
 

 
 


